
 

 

Mitzeichnungen 
Bürgermeisterin: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämme-

rin/Beigeordnete: 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 10.04.2024 

 Vorlage Nr. 24/0185 

Federf. Stadtamt: Büro der Bürgermeisterin 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Sportausschuss Bürgermeisterin Weist Vorberatung/Empfehlung 25.04.2024 6 

Rat Bürgermeisterin Weist Entscheidung 08.05.2024  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Neufassung der Entgeltordnung für das Hallenbad der Stadt Gladbeck vom 

16. Dezember 2015 

 
Begründung: 

 

Die letzte Erhöhung der Entgeltordnung für das Hallenbad der Stadt Gladbeck hat der Rat 

in seiner Sitzung am 26.11.2015 beschlossen. Die Entgeltordnung ist am 01. Januar 2016 in 

Kraft getreten. 

 

Folgende Änderungen der Tarife der Entgeltordnung für das Hallenbad werden vorge-

schlagen:  

 

1. Tageskarte  

a. Erwachsene (ab 18. Jahren)      4,20 € 

b. Kinder und Jugendliche       2,20 € 

 

2. Geldwertkarten  

a. Kartenwert   30,00 €      27,00 € 

b. Kartenwert   90,00 €      76,50 € 

c. Kartenwert 150,00 €    120,00 € 

 

3. Jahreskarten 

a. Erwachsene (ab 18. Jahren)  356,00 € 

b. Kinder und Jugendliche    178,00 € 
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4. Kurzzeitkarte  

a. gilt bei einer maximalen Öffnungszeit      1,00 € 

des Hallenbades von 90 Minuten 

 

5. Sonstige Entgelte  

a. Schlüsselverlust/-defekt     70,00 € 

b. unberechtigte Nutzung  

 

 

Zudem wird ein neuer Tarif eingeführt. Die „Kurzzeitkarte“ kann bei einer maximalen Öff-

nungszeit von 90 Minuten verwendet werden.   

 

 

 

Anlagen: 

 Gegenüberstellung alte und neue Fassung der Entgeltordnung des Hallenbades der 

Stadt Gladbeck (Anlage 1) 

 Neue Entgeltordnung für das Hallenbad der Stadt Gladbeck (Anlage 2)  

 Eintrittspreise der umliegenden Hallenbäder (Anlage 3) 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich ca. 50.000 €   jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: Die als Anlage beigefügte Entgeltordnung wird beschlossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 

 
 

 -Bettina Weist- 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


